Billig-Labors
Zahnprothesen, Kronen und Brücken kann man nicht fertig kaufen. Sie werden - ganz individuell für jeden ein​zelnen Patienten - in Handarbeit gefertigt. Dabei muß der Zahnarzt (am Patienten) und der Zahntechniker (im Praxislabor oder im eigenständigen gewerblichen Labor) gut Hand in Hand arbeiten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Für Mitglieder der Gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland sind dabei die Honorare der Zahnärzte und die Preise für die Zahntechnik durch Verträge und Verordnungen genau geregelt. Im Ausland - wo Steuern, Sozialabgaben und bürokratische Vorschriften nicht so drücken wie bei uns - können Zahntechniker wesentlich billiger arbeiten und die Preise, die die Krankenkassen bisher bezahlen, unterbieten.
Aus folgenden Gründen arbeite ich aber seit vielen Jahren sehr gern mit zwei ganz bestimmten zahntechnischen Betrieben in meiner unmittelbaren Nachbarschaft zusammen, bei denen der Chef und seine Familienangehörigen selbst mitarbeiten:
1) Nach langjähriger, vertrauensvoller Zusammenarbeit kann ich mich darauf verlassen, daß jede Arbeit mit der größtmöglichen Sorgfalt ausgeführt wird und daß hochwertiges Material verwendet wird. Ich weiß genau um die Stärken und Schwächen meiner Labors in ihrer augenblicklichen Personalsituation Bescheid.
2) Bei Präzisionsarbeiten, z.B. bei Goldgußarbeiten, kommt es sehr darauf an, daß für die Abformung am Patien​ten, für Gipsmodell, Wachsmodell, Einbettmasse sowie für Schmelz- und Gießverfahren abgestimmte Systeme zur Anwendung kommen, um die Fehler möglichst gering zu halten.
3) Die Verpackung, der Versand und die Zustellung der Laborarbeiten ist problemlos und termin-zuveriässig, da beide Labors einen Botenservice unterhalten, der uns bei Bedarf mehrmals täglich aufsucht.
4) In schwierigen Fällen, wenn es z.B. auf eine ganz genaue Farb-Anpassung an die Nachbarzähne ankommt, ist es vorteilhaft, wenn sich der Zahntechniker - bei derselben Beleuchtung, die er auch zum Arbeiten hat - einen per​sönlichen Eindruck von der Situation im Mund verschafften kann. Oft sind sogar während der Farbgestaltung mehrere Zwischenanproben notwendig. Und Sie haben sogar selbst die Möglichkeit, bei der Entstehung Ihrer Ar​beit zuzusehen.
5) Wenn tatsächlich einmal etwas nicht klappt - kein Wunder bei solch schwierigen Arbeiten - spielt es keine große Rolle, ob der Fehler mehr beim Zahnarzt oder beim Zahntechniker liegt. Die Arbeit wird ohne großes Aufheben einfach neu gemacht, denn das Labor möchte ja auch in den folgenden Jahren noch viele Aufträge von uns be​kommen.
Die Kosten, die das Labor berechnet, geben wir direkt an Sie weiter. Das heißt: Wir bekommen keine „Provision" oder irgendeine andere Vergütung vom Labor, wie das im sonstigen Wirtschaftsleben weitgehend üblich ist. Auch von einem „Billig-Labor" darf ich keine Provision annehmen. Aus finanzieller Sicht ist es für mich deshalb gleich, welches Labor Ihren Zahnersatz anfertigt. Aber ich freue mich mit Ihnen, wenn Sie eine schöne, gut passende und langlebige Arbeit bekommen, und ich bin überhaupt nicht bereit, daß ich die Risiken tragen soll, die bei der Beauftragung eines Billig-Labors, das ich nicht kenne, auftreten können. Wenn Sie - oder Ihre Krankenkasse - es wünschen, daß ein bestimmtes Zahntechnik-Labor beauftragt wird, bitte ich Sie - eventuell nach Abstimmung mit Ihrer Krankenkasse - die folgende Erklärung zu unterschreiben:
1) Für das Verpacken der Modelle und für den Postversand sorge ich selbst. Eventuelle Vergütungen meiner Krankenkasse hierfür rechne ich mit der Kasse selbst ab.
2) Wenn wegen zu später Lieferung der Laborarbeit ein Termin ausfällt und nicht mindestens 24 Stunden vorher abgesagt wird, bezahle ich an den Zahnarzt - wie sonst auch - eine Ausfallgebühr in Höhe von 144 € je Stunde (2,40 € je Minute).
3) Für zusätzliche, sonst in der Praxis nicht übliche Anpassungsarbeiten sowie für Wiederholungsarbeiten bezahle ich an den Zahnarzt eine Arbertszeitvergütung in Höhe von 192 € je Stunde (3,20 € je Minute), und zwar unab​hängig davon, ob und in welcher Höhe meine Krankenkasse sich an diesen Kosten beteiligt.
4) Bei einer schwierigen Farbanpassung gehe ich selbst in das Zahntechnische Labor zur Anprobe.
5) Eventuelle Kulanz- oder Schadenersatz-Ansprüche, die auf eine fehlerhafte Laborarbeit zurückgeführt werden können, regle ich mit meiner Krankenkasse und mit dem zahntechnischen Labor selbst.
